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S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g  
 

Gemäß § 9 OÖ. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002 – OÖ. GDG 2002 wird beim Markt-

gemeindeamt Waizenkirchen folgender Dienstposten zur Besetzung öffentlich ausgeschrieben: 

Hauswirtschaftskraft (w/m) 
 

Dienstposten GD 24 (Gehalt vollbeschäftigt mind. € 2.353,10 brutto)  

Beschäftigungsausmaß: 25 Wochenstunden 

Dienstantritt: 1. Jänner 2026 

 

Aufgabenbereiche: 

- Hauswirtschaftstätigkeiten im Wohnbereich 
- Aushilfe in Wäscherei und Reinigung 

 
Voraussetzungen: 

- Vollendung des 18. Lebensjahres  
- Gute Umgangsformen, Sinn für Sauberkeit, Pünktlichkeit, Ordnungsliebe, Selbständigkeit, 

Verlässlichkeit, Flexibilität und körperliche Belastbarkeit. 
 

Allgemeine Voraussetzungen nach den dienstrechtlichen Vorschriften: 

- Die österreichische Staatsbürgerschaft; diese Voraussetzung wird auch durch die Staatsange-
hörigkeit eines Landes erfüllt, dessen Angehörigen Österreich aufgrund des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR bzw. EU) dieselben Rechte für den Berufszu-
gang zu gewähren hat wie Inländer(inne)n  

- Die persönliche, gesundheitliche und fachliche Eignung für die vorgesehene Verwendung  
- sowie ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache, Wort und Schrift  
- Männliche Bewerber müssen grundsätzlich Präsenz- oder Zivildienst bereits abgeleistet ha-

ben. 
 

Geschäftszeichen:  D134393/11062025 

Bearbeiter: AL. Josef Rabeder 

Tel.: +43 (0) 7277/2255-21 

e-mail:  j.rabeder@waizenkirchen.ooe.gv.at  

 

Waizenkirchen, am 06.11.2025 
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Das Auswahlverfahren erfolgt gemäß dem OÖ. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002. 

Allfällige Kosten (Fahrtspesen usw.) im Zusammenhang mit dem Auswahlverfahren werden nicht er-
setzt.  
 
Die schriftlichen Bewerbungen sind unter Benützung der im Marktgemeindeamt aufliegenden und 
auf der Homepage der Marktgemeinde www.waizenkirchen.at  bzurufenden Bewerbungsbögen mit 
Anschluss der üblichen Unterlagen bis spätestens 30.11.2025 einzubringen. (Marktgemeindeamt 
Waizenkirchen, 4730 Waizenkirchen, Marktplatz 3 oder per Mail an gemeinde@waizenkirchen.at)  

 

Für Fragen steht Heimleiter Gerhard Mair, Tel. 07277/2224-11 gerne zur Verfügung. 

 

Der Bürgermeister: 

Ing. Fabian Grüneis eh. 
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